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Beirut

Unfälle mit Ammoniumnitrat

Gefahren dieses „eigentlich“ ungefährlichen Salzes

H. Krätschmer

Ammoniumnitrat

Jahresproduktion 2002: ca. 39 Millionen Tonnen

Weiterverarbeitung:

80 Prozent zu Düngemittel

20 Prozent zu Sprengstoff
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Ammoniumnitrat

Farblose, kristalline Substanz, übliche Handelsform: Prills

Chemische Formel NH4NO3

Zersetzungstemperatur: 210 � C

Löslichkeit in Wasser: sehr hoch

bei 20� C:  65 Gew%

bei 100� C:  91 Gew%

(bezogen auf die Lösung)

Hygroskopisch

Unterschiedliche Kristallmodifikationen

4

Düngemittelqualität

ANpp Standard

ANpp Extra

Geringe Porösität

Schüttdichte:
0,65 – 0,75 kg/l 

Schüttdichte:
0,70 – 0,80 kg/l 

�

�



16.02.2021

3

5

Umwandl.
wärme

V <--- IV
0,128 
kcal/mol
1,6 cal/g

IV <--- III
0,4 kcal/mol
5,0 cal/g

III <--- II
0,35 kcal/mol
4,5 cal/g

II <--- I
0,99 kcal/mol
12,4 cal/g

Mod. V            ---><--- Mod. IV            ---> <--- Mod. III           ---> <--- Mod. II       ---><--- Mod. I         --->
hexagonal         -18°          b rhombisch          32°            a rhombisch           84°        tetragonal       125°           kubisch            170°         

DV V/IV = - 1,65 * 10-2 cm³/g

DV IV/III = + 2,215 * 10-2 cm³/g Bahn
Bellati und Romanese

Lit.: S.B. Hendricks, I. Anz. Soc., 54, 2766/1932

DV III/II = -0,8 * 10-2 cm³/g

DV II/I  = + 1,35 * 10-2 cm³/g

Thermische Ausdehnung und Volumenausdehnung
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Thermische Ausdehnung und Volumenausdehnung

Mehrmaliges „Durchlaufen“ der innerkristallinen Phasenumwandlung bei 32°C (Mod III® IV) 
führt zum Zerfall der AN-Prills ! 

Ammoniumnitrat

ist selbst kein Sprengstoff, sondern ein brandfördernder Stoff (ADR Klasse 5.1 oxidierend 

wirkend).

Allerdings ändert sich die Einstufung sehr schnell: schon ab 0,2 % organischer 

Beimengung wird AN zu Sprengstoff
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3 NH4NO3 + [CH2 ]n  —> 3 N2+ CO2 + 7H2O Q = 3900 kJ/kg

Q = 1440 kJ/kg

Optimale 
Mischung:

Fähigkeit zur detonativen Umsetzung bei Verdämmung + starker Initiierung

NH4NO3 —>  N2 + 2H2O + ½ O2

Freiwerdender Sauerstoff kann organische Substanzen/ Kohlenstoffträger 
oxidieren und hierdurch merkliche Erhöhung der Reaktionsenergie bewirken.  

Maximale Energiefreisetzung mit günstiger Schwadenzusammensetzung 
ist bei ausgeglichener Sauerstoffbilanz gegeben:

94,3 % AN 5,7 % Öl+

Historische Katastrophe von Oppau – 21. Sept. 1921

• zunächst Produktion von Ammoniumsulfat, im 1. Weltkrieg Umstellung auf AN

• Zweigwerk der BASF, 1911 zur Kunstdüngerherstellung gebaut 

• Lockerungsprengungen im Silo führen zur Detonation von ca. 400 von 4500 to AN 

• Lagerung in 20 m hohen Betonsilos  (Befüllung von oben, Entnahme durch Tore am Boden)

• 600 Tote, 2000 Verletzte, Krater 120 x 80m, 20m tief 
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Historische Katastrophe von Texas City – 16. April 1947
• Explosion der S.S. Grandcamp im Hafen von Texas City  (nach 1h Brand an Bord)

• 581 Tote, 5000 Verletzte, 500 zerstörte Häuser

• Ladung von 7700 to AN (35 %N, Antibackmittel: Tonerde, Paraffin, Petrolatum; Papiersäcke)

• Explosion der brennenden S.S. Highflyer 15h später, 900 to AN, 1800 to Schwefel 

• genau 80 Jahre nach Oppau!
• Explosion von ca. 300 t AN in Werk der AZF (Azote Fertilisants) /Betreiber 

Grande Paroisse
• 31 Tote
• über 2500 Verletzte
• Sachschaden 1,5 Mrd. Euro
• Ursache: chlorhaltiger Abfall?

Toulouse – 21. Sept. 2001
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Toulouse und Folgen

Highway 278, ca. 1 Meile westlich von Camden, Arkansas, USA. 

LKW, beladen mit Ammoniumnitrat

Bremsen heißgelaufen, Feuer, vergebliche Löschversuche durch den Fahrer 

Explosion über mehrere Meilen hör- und fühlbar

LKW-Fahrer tot, mehrere leichtverletzte Einsatzkräfte

2 Polizeifahrzeuge zerstört

ca. 4,5 m tiefer Krater im Highway

Camden – 27. März 2019
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Explosion von ca. 2.750 t Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut

• Ursache: grenzenloser Leichtsinn und Versagen der Behörden
• Konfisziertes Ammoniumnitrat lagert schon seit 2014 im Hafen
• Brand, vermutlich ausgelöst durch Schweißarbeiten, erfasst im gleichen 

Lager (!!!) gelagerte Feuerwerkskörper
• Explosion der Pyrotechnika initiiert das Ammoniumnitrat
• Große Teile des Hafens zerstört 
• Schäden in weiten Teilen der Stadt
• Mehr als 200 Tote, mehr als 5.000 Verletzte
• Über 200.000 obdachlos

Beirut – 4. August 2020
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Universitätslehrgang Sprengtechnik 2015 20

Ammoniumnitrat Unfälle
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Universitätslehrgang Sprengtechnik 2015 21

Ammoniumnitrat Unfälle
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Quelle: Forensic Architecture: The Beirut Port Explosion

Quelle: Forensic Architecture: The Beirut Port Explosion
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Quelle: Forensic Architecture: The Beirut Port Explosion

Quelle: Forensic Architecture: The Beirut Port Explosion
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TRGS 511 „Ammoniumnitrat“ (DE)

1 Anwendungsbereich

(1) Die TRGS 511 gilt für das Lagern, Abfüllen und innerbetriebliche Befördern 

von

1. Ammoniumnitrat,

2. ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen (Zubereitungen).

(2) Die TRGS 511 gilt nicht für

1. Zubereitungen mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 vom 

Hundert,

2. Ammoniumnitrat und Zubereitungen der Gruppe A in Mengen bis zu 100 kg,

3. Zubereitungen der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 t.

4. Ammoniumnitrat und Zubereitungen, die dem Sprengstoffgesetz unterliegen.

TRGS 511 „Ammoniumnitrat“ (DE)

6.1.1 Schutz gegen Witterungseinflüsse

(4) Ammoniumnitrat unterliegt bei 32 °C - durch Zusätze ggf. auch bei anderen 
Temperaturen - der Umwandlung seiner Kristallphasen. Ein mehrmaliges 

Durchschreiten des Kristallumwandlungspunktes führt zu einer Veränderung der 
physikalischen Form (z.B. Volumenänderung oder Kornzerfall von 
ammoniumnitrathaltigen Granulaten) und der Eigenschaften (z.B. Zunahme der 

Sensibilität gegen Einwirkung von Detonationen). Durch die Volumenänderungen 
kann das Verpackungsmaterial beschädigt werden (z.B. Aufplatzen der Säcke). Aus 
diesen Gründen sind die Stoffe und Zubereitungen vor Aufheizung z.B. durch 

Sonneneinstrahlung zu schützen.
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TRGS 511 „Ammoniumnitrat“ (DE)

6.1.2 Schutz gegen Verunreinigung und gefährliche Zusammenlagerung

(1) Die Stoffe und Zubereitungen sind getrennt von brennbaren Stoffen und von 
solchen Materialien zu lagern, die mit Ammoniumnitrat gefährliche chemische 

Reaktionen eingehen können.

TRGS 511 „Ammoniumnitrat“ (DE)

6.1.4.3 Verhinderung von Wärmeeintrag bei Feuer- und Heißarbeiten

(5) An Bunkern, Schurren, Zwischenwänden und dergleichen dürfen keine

Schweiß-, Brennschneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten durchgeführt werden,
wenn sich auf der anderen Wandseite noch Stoffe oder Zubereitungen oder
Reste davon befinden. Kann die Gefahr einer thermischen Zersetzung des

Lagergutes im gefährdeten Umkreis um die Arbeitsstelle nicht vollständig
ausgeschlossen werden, dürfen die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt
werden.
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Gefahrstoffverordnung (DE)

5.4.2.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von Mengen

über 1 Tonne

(3) Die Stoffe und Zubereitungen der Gruppe A und Zubereitungen der Gruppe 

E sind vor der Lagerung in Teilmengen von bis zu 25 Tonnen zu unterteilen.

(4) Teilmengen bis zu 25 Tonnen von Stoffen und Zubereitungen der Gruppe A 
dürfen nur gelagert werden, wenn sie

1. voneinander durch Wände aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen 
ähnlicher Festigkeit oder aus Beton getrennt werden, deren Zwischenraum mit 
nicht brennbaren Stoffen voll ausgefüllt ist, und wenn die Wände einschließlich 

des Zwischenraums eine Mindestdicke d aufweisen, die sich aus der jeweils 
größten Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

d = 0,1 M1/3 mit d in „Meter“ und M in „Kilogramm“

Gefahrstoffverordnung (DE)

5.4.2.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von Mengen

über 1 Tonne

(5) Der Ort der Lagerung muss zu Gebäuden, die dem dauernden Aufenthalt 
von Menschen dienen, einen Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der 

sich aus der jeweils größten Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet:

E = 11 M1/3 mit E in „Meter“ und M in „Kilogramm“.
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Ammoniumnitrat

Hauptgefahren

� wirkt brandfördernd auf brennbare Stoffe

� wassergefährdend

� bei Zersetzung oder Säureeinwirkung Bildung von Stickoxiden

� bei Erhitzen unter Einschluss Verpuffung oder Explosion 

möglich

Einstufung

Beim Umgang beachten

� Zündquellen fernhalten - Rauchverbot

� Vor Wärmeeinwirkung schützen

� Hautkontakt vermeiden 
d.h. geeignete, dichte Schutzhandschuhe tragen

� Schutzbrille tragen

� unter Verschluß aufbewahren

� Eindringen in Wasser, Boden vermeiden

� verunreinigtes Material in dichten Behältern 
sammeln

Ammoniumnitrat
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https://eu-es.facebook.com/ihre.sz/videos/schwere-explosion-in-
beirut/289915285451102/
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